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2. Verhandlungsrunde: Hinhaltetaktik! 
Arbeitgeber verweigern erneut Angebot

beamtinnen+beamte
31. Januar 2017

Bei den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) konnte wieder keine Verständi
gung erreicht werden, stattdessen:

  Die Arbeitgeber legten kein Angebot zur Tabellenerhöhung 
bzw. zur Erhöhung der Auszubildendenvergütung vor.

  Die Zusage der zeit- und wirkungsgleichen Übernahme des 
Verhandlungsergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten 
wurde verweigert und auf die Landesgesetzgeber verwiesen.

Weil es um mehr geht!
Die Arbeitgebervertreter sahen sich in der zweiten 
Verhandlungsrunde außerstande, ein verhandlungs
fähiges Angebot vorzulegen.

Soziale Komponente – möglich, aber wie soll sie aussehen?  
Stufe 6 – möglich, aber in welchem Umfang? Lohnerhöhung – 
zusätzlich möglich, aber wie hoch soll sie ausfallen? Alles blieb 
im Ungefähren! 

Darüber hinaus wollten sie keine Zusage geben, das Ergebnis 
der Tarifverhandlungen zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtin-

Weitere Verhandlung

Nun ist ein weiterer Verhandlungstermin für den 16. und  
17. Februar 2017 vereinbart, der hoffentlich die Wende bringt.

Dazu müssen wir den Druck auf die Arbeitgeberseite 
nochmals erhöhen!

www.mitgliedernetz.verdi.dewww.verdi.dewww.beamte.verdi.dewww.troed.verdi.de

nen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und 
-empfänger zu übertragen. Stattdessen verwiesen sie auf die 
Zuständigkeit der Länderparlamente. „Damit verstecken sie  
sich hinter den Mitgliedern der Landtage und stehlen sich aus 
ihrer Verantwortung: Die Gesetzentwürfe zur Besoldungs- und  
Versorgungsanpassung werden von den Landes regierungen  
gemacht. Sie könnten die Übertragung problemlos in den Tarif-
verhandlungen zusagen – wenn sie es wollen“ – kritisierte  
ver.di-Vorstand Wolfgang Pieper.

Protestwürfelübergabe an schleswigholsteinische Finanzministerin 
Monika Heinold am 26.01.17 in Kiel Foto: ver.di

Engagiert auch bei Eis und Schnee – Protest von bayerischen Beamtinnen 
und Beamten der JVAStraubing am 26.01.17 Foto: Christoph Kittel

Warnstreiks werden fortgesetzt –  
Kundgebungen finden statt!
Wir rufen erneut alle Beamtinnen und Beamte in Landes- und 
Kommunalverwaltungen dazu auf, sich an den Kundgebungen 
der Tarifbeschäftigten zu beteiligen und damit im eigenen  
Interesse für höhere Einkommen einzutreten. Wir wollen eine 
wirkungs- und zeitgleiche Übertragung des Tarifergebnisses!
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Für Beamtinnen und Beamte ist es wichtig, in Tarif
auseinandersetzungen des öffentlichen Dienstes aktiv 
zu werden, um gemeinsam ein möglichst gutes, auch 
auf sie zu übertragendes Tarifergebnis zu erzielen.

Nach herrschender Rechtsmeinung wird den Beamtinnen und 
Beamten unter Berufung auf die aus Art. 33 Abs. 5 GG hergelei-
teten Grundsätze des Berufsbeamten zwar noch das Streikrecht 
verwehrt, das Grundrecht auf gewerkschaftliche Betätigung, 
Demonstrationsfreiheit und auf freie Meinungsäußerung  
steht ihnen aber zu. Sie dürfen an Kundgebungen und Demons-
trationen zur Unterstützung eines Arbeitskampfes der Tarifbe-
schäftigten außerhalb ihrer individuellen Arbeitszeit teilnehmen. 

Gerechtigkeit zählt

Es gilt: Ihr – die Beschäftigten im öffentlichen Dienst – seid es, 
die dafür sorgen, dass die tagtägliche Daseinsvorsorge des  
Staates funktioniert. Da ist es nur mehr als richtig, wenn ihr einen 

gerechten Anteil am wirtschaftlichen Wachstum fordert.  
Das geht nur mit einer starken Gewerkschaft – ver.di!

Solidarität zählt

Es gilt: Wir haben die besseren Argumente und wenn
es hart auf hart kommt, zählt unsere Stärke, unsere Durchset-
zungskraft. Ob Beamtin oder Beamter bei der Feuerwehr, der
Kommunalverwaltung oder Landesverwaltung, ob Beschäftigte 
im Justizvollzug oder im Küstenschutz – zusammen sind  
wir stark!

Anerkennung zählt

Es gilt: Ihr – die Beschäftigten im öffentlichen Dienst – leistet  
ganze Arbeit. Ein funktionierender öffentlicher Dienst steht für 
eine funktionierende Gesellschaft. Nur wenn ver.di stark ist, 
kann die verdiente Anerkennung durchgesetzt werden.
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

Ich möchte Mitglied werden ab Geburtsdatum

 

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende


